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17. März 2025 / Stadtkanzlei 

 

BERICHT UND ANTRAG AN DEN STADTRAT 
 

Darlehen an Mutter-Kind-Zentrum Lilith Oberbuchsiten/Genehmigung 
 

 
 
1. Ausgangslage 

 
Das Mutter-Kind-Zentrum Lilith in Oberbuchsiten ist eine anerkannte und weit bekannte 
Institution. Die Belegung ist immer bei 100%. Vor rund einem Jahrzehnt hat die Stadt Olten die 
Institution mit CHF 15'000.-- dabei unterstützt, den Bau eines Wohnhauses für Frauen und deren 
Kinder zu realisieren. Dank dieser Hilfe konnte die Institution einen ansprechenden und sicheren 
Ort bieten, an dem Frauen in schwierigen Lebensphasen wieder Fuss fassen können.  
 
Das Mutter-Kind Zentrum Lilith ist ein einmaliges Kompetenzzentrum im Kanton Solothurn für 
diese Klientel. Somit arbeitet die Stadt Olten resp. Die Sozialregion regelmässig mit dem Haus 
zusammen. Als Spezialgebiet hat das Institut die suchtspezifische Familienbegleitung, was als 
ambulante Massnahmen abgefragt werden kann. Auch hier ist die Sozialregion Nutzerin. 
 
Grundsätzlich sind zahlreiche Klienten im  Kindes – und Erwachsenschutz in diversen Heimen im 
Kanton oder auch ausserhalb des Kantons, falls der Platz oder das passende Angebot fehlen, 
platziert. Bei Kindern kann auch ein Milieuwechsel nötig sein, weshalb z.B. Platzierungen im 
Berner Oberland bestehen. Entsprechend haben die Beistände eine hohe Reisetätigkeit. Die 
Direktion Soziales ist nicht informiert, ob andere Heime Umbaupläne haben, welche eine 
Drittfinanzierung von Gemeinden benötigen. In den letzten Jahren war die vorliegende Anfrage 
die Einzige.  
  
Mit Datum vom 3.12.2024 wandte sich die Institution an die Stadt Olten. Eines der drei Wohn- 
und Therapiehäuser wurde von Experten als «nicht sanierungswürdig» eingeschätzt. Um 
weiterhin genügend Wohn- und Lebensraum für Frauen nach Entzugsbehandlungen, mit 
psychiatrischen Diagnosen oder kognitiven Einschränkung und eine kinderfreundliche 
Umgebung bieten zu können, muss das alte Haus durch einen Neubau ersetzt werden. 
 
Seitens der Institution wurde um die folgende Unterstützung gebeten:  
  

• «Monetäre Spenden: Jeder Betrag – ob gross oder klein – bringt uns dem Ziel näher. 
• Networking: Helfen Sie uns, unser Anliegen weiter zu verbreiten. Erzählen Sie Ihrem 

beruflichen und privaten Umfeld von unserem Projekt und ermutigen Sie sie, ebenfalls zu 
spenden. Teilen Sie unsere Kampagne in Ihren sozialen Netzwerken und helfen Sie uns, 
eine grössere Reichweite zu erzielen.» 

  
 
2. Erwägungen 
 
Eine erneute Unterstützung soll helfen, Frauen und ihren Kindern, die sich in einer der 
schwierigsten Phasen ihres Lebens befinden, ein förderliches Umfeld zu bieten. Die Institution ist 
anerkannt und auch die Sozialregion Olten platziert in diesem Haus Mütter mit ihren Kindern.  
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Innerhalb der vom Kanton zu genehmigenden Tagespauschalen können Investitionsbeiträge 
anerkannt werden. Anstelle einer Spende wird daher ein zinsloses Darlehen in der Höhe von 
CHF 30'000.— als Unterstützung gewährt. Dieses innert 5 Jahre zurückbezahlt werden.  
 
 
3. Finanzielle Auswirkungen 
 
Bei einem zinslosen Darlehen in der Höhe von CHF 30‘000.— und einer Laufzeit von 5 Jahren 
betragen die Kosten bei der Annahme von 2% Zins CHF 3‘000.-. 
 
 
 
 

Beschluss: 

 

 
1. Das Darlehen in der Höhe von CHF 30'000.— mit einer Laufzeit von 5 Jahren für das 

Mutter-Kind-Zentrum Lilith in Oberbuchsiten wird genehmigt. Die Rückzahlung erfolgt als 
Ganzes nach 5 Jahren. 
 

2. Auf Einnahmen aus dem Zins wird verzichtet. Das Darlehen wird frühestens im Mai 2025 
ausgelöst.  
 

3. Die Direktion Soziales und die Direktion Finanzen werden mit dem Vollzug beauftragt. 
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